
Kreisfußballtag 2025   

Leiferde, 05.07.2025 

Feststellung der stimmberechtigten Delegierten 

Sachverhalt: 

Nach §49 Abs. 2 der Verbandssatzung nehmen die Verbandsmitglieder ihr Stimmrecht in Angelegenheiten des 
Kreises direkt wahr. Jedes Mitglied hat daher einen Delegierten. Außer den Delegierten der Mitglieder gehören 
die Mitglieder des Kreisjugendausschusses dem Kreisjugendtag an. Der Vorsitzende des 
Kreisjugendsportgerichts und die Vorsitzende des Kreisausschusses für Frauen- und Mädchenfußball (soweit 
gewählt) nehmen mit beratender Stimme teil.  

Abs.3 Die Stimmenzahl der Delegierten regelt sich wie folgt: 
Jeder Vereinsdelegierte erhält neben einer Grundstimme pro spielende Jugendmannschaft eine Stimme. Die 
Mitglieder des Kreisjugendausschusses erhalten ebenfalls eine Stimme.  

Der Kreisjugendtag kann jedoch hiervon abweichend die Stimmenzahl der Delegierten auch in eigener 
Zuständigkeit durch Beschluss regeln. 

Die Stimmenzahl der Vereine ist der dieser Vorlage beigefügten Anlage zu entnehmen. 

Es ergibt sich folgende Stimmenanzahl: 

Kreisjugendausschuss  

Vorsitzender 1 Stimme 

St. Vorsitzender 1 Stimme 

Staffelleiter 7 Stimme 

Beauftragter Schulfußball 1 Stimme 

Referent Auswahlarbeit 1 Stimme 

  

Zwischensumme 11 Stimmen 

Stimmzahl der Vereine 278 Stimmen 

Gesamtstimmenanzahl 289 Stimmen 
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Anwesendheitsfeststellung 

Sollzahle: 

Vereine mit 278 Stimmen 

Jugendausschuss mit 11 Stimmen 

Gesamt 289 Stimmen 

Anwesende: 

Delegierte aus Vereinen mit  XX Stimmen 

Vorstand mit XX Stimmen 

Gesamt XX Stimmen 

  

Absolute Mehrheit XX Stimmen 
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